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Übergang von der Besteuerung als 
Holdinggesellschaft zur ordentlichen Besteuerung 
(Statuswechsel), Auswirkungen auf die stillen 
Reserven und die Vorjahresverluste (Praxishinweis) 

19.07.2012  

Erfüllt eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, welche als 
Holdinggesellschaft gemäss § 73 StG besteuert wurde, die 
Voraussetzungen von § 73 Abs. 1 StG nicht mehr und wird deshalb neu 
ordentlich gemäss § 71 StG besteuert, kann sie die stillen Reserven, ... 

Gemäss § 73 Abs. 1 StG entrichten Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, deren 
statutarischer Zweck zur Hauptsache in der dauernden Verwaltung von Beteiligungen besteht 
und die in der Schweiz keine Geschäftstätigkeit ausüben, keine Gewinnsteuer, sofern die 
Beteiligungen oder die Erträge aus Beteiligungen längerfristig mindestens zwei Drittel der 
gesamten Aktiven und Passiven ausmachen. 
 
Gemäss § 70 Abs. 1 StG können vom Reingewinn der Steuerperiode Verluste aus sieben der 
Steuerperiode vorangegangen Geschäftsjahren abgezogen werden, soweit sie bei der 
Berechnung des steuerbaren Reingewinns dieser Jahre nicht berücksichtigt werden konnten. 
 
Erfüllt eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, welche als Holdinggesellschaft gemäss § 
73 StG besteuert wurde, die Voraussetzungen von § 73 Abs. 1 StG nicht mehr und wird deshalb 
neu ordentlich gemäss § 71 StG besteuert, kann sie die stillen Reserven, welche in jenem 
Zeitraum entstanden sind, währenddem sie nach § 73 StG besteuert wurde, im Zeitpunkt des 
Übergangs zur ordentlichen Besteuerung ohne Gewinnsteuerfolgen in der Steuerbilanz offen 
legen.  
 
Verluste, die entstanden sind, währenddem die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft nach § 
73 StG als Holdinggesellschaft besteuert wurde, können nach dem Statuswechsel (Übergang zur 
ordentlichen Besteuerung nach § 71 StG) nicht mehr zur Verrechnung gebracht werden.  
 
Mit dieser Praxisfestlegung wird den Anforderungen, welche sich aus dem Entscheid des 
Bundesgerichts vom 12. März 2012, 2C_645/2011, ergeben, entsprochen. 

 


